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Initiative Sprungbrett 

Sie sind Unternehmer_in und suchen neue Mitarbeiter_innen? 

Dann nützen Sie das Förderangebot SPRUNGBRETT! Diese attraktive Initiative steht allen Unternehmen of-
fen, die am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen einstellen wollen. 

Sprungbrett umfasst die Eingliederungsbeihilfe in Form von Zuschüssen zu den Lohn- und Lohnneben-

kosten, geförderte Arbeitstrainings, Beratungs- und Betreuungsangebote sowie die Möglichkeit der gemein-
nützigen Arbeitskräfteüberlassung. 

Sprungbrett Eingliederungsbeihilfe

Wer? 

Diesen Lohnkostenzuschuss (Eingliederungsbei-
hilfe) können alle Arbeitgeber*nnen erhalten. Aus-
genommen von dieser Förderung sind das Arbeits-
marktservice, politische Parteien, Club politischer 
Parteien, radikale Vereine sowie alle Bundesdienst-
stellen. 

Was? 

Gefördert werden neue abgeschlossene Arbeitsver-
hältnisse von beim Arbeitsmarktservice vorgemerk-
ten Personen mit einer Geschäftsfalldauer von 
mehr als 730 Tagen oder Personen mit einer Ge-
schäftsfalldauer von 366 bis 730 Tagen, die das 50. 
Lebensjahr vollendet haben oder gesundheitliche 
Vermittlungseinschränkungen aufweisen. 

Wie viel? 

Für Frauen: 

Das erste Monat wird mit 100 % der Bemessungs-
grundlage (laufendes Bruttoentgelt plus 50 % Pau-
schale für Lohnnebenkosten) gefördert; ab dem 
zweiten bis einschließlich zwölften Monat erhalten 
Arbeitgeber_innen 66,7 % der Bemessungsgrund-
lage als Lohnkostenzuschuss gefördert.  

Für Männer: 

Die Förderhöhe beträgt im ersten Monat 100 % und 
ab dem zweiten bis zwölften Monat 25 % der Be-
messungsgrundlage (max. € 13.500,-). 

Bei Personalüberlassung erhalten die Dienstge-
ber_innen max. 12 Monate 66,7 %  (Frauen) bzw. 
25% (Männer) Lohnkostenzuschuss. 

 

Wie lange? 

Die Förderdauer des Lohnkostenzuschusses be-
trägt grundsätzlich 12 Monate. Bei vorzeitiger Been-
digung des Dienstverhältnisses erfolgt eine aliquote 
Beihilfengewährung. 

Wo? 

Die Förderung ist an ein Beratungsgespräch zwi-
schen Arbeitsmarktservice und Arbeitgeber_in be-
züglich der zu fördernden Person gebunden.  

Die Kontaktaufnahme vor Beginn des Dienstver-
hältnisses mit der die zu fördernde Person betreu-
ende Regional Geschäftsstelle des Arbeits-
marktservice ist unbedingt notwendig. 

Die Begehrenseinbringung erfolgt vorzugsweise 
über das eAMS-Konto für Unternehmen (Beihilfen-
art: Eingliederungsbeihilfe – EB). 

Stand: Jänner 2022
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Sprungbrett Arbeitstraining 

Sie sind Unternehmer_in und suchen neue Mitarbeiter_innen? 

Das Arbeitstraining dient zum Praxiserwerb nach abgeschlossener Berufsausbildung, zum Training von Fä-
higkeiten und Fertigkeiten sowie zur Heranführung an einen betrieblichen Arbeitsplatz. 

Das AMS Burgenland sichert mit der sogenannten „Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes“ die finanzi-
elle Existenz der Trainees und sorgt für deren Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung. Dem Unterneh-
men entstehen dadurch keine Kosten. Das Arbeitstraining kann bis zu einer Dauer von 13 Wochen in Anspruch 
genommen werden. Die Förderung ist vor Beginn zwischen Trainingsperson und AMS Berater_in zu verein-
baren. 

Sprungbrett Unterstützung und begleitende Beratung am Arbeitsplatz 

Bei Bedarf stellt das AMS Burgenland sowohl für die Arbeitskräfte als auch für die Unternehmen begleitende 
Unterstützung am Trainings- oder Arbeitsplatz durch ein Beratungs- und Betreuungsangebot (beauftragte 
Partnerorganisationen des Arbeitsmarktservice) zur Verfügung. Dieses Angebot kann von den teilnehmenden 
Unternehmen kostenlos in Anspruch genommen werden.  

Bezirk Eisenstadt 

Beratungs- und Betreuungseinrichtung Sprungbrett 
Kontakt: Alexandra Pekarek 
Tel: 0664/601775346 
alexandra.pekarek@itworks.co.at 

Bezirk Neusiedl 

Beratungs- und Betreuungseinrichtung Sprungbrett  
Kontakt: Sabine Kobelrausch 
Tel: 0664/80045381 
s.kobelrausch@bfi-burgenland.at 

Bezirk Oberwart 

Beratungs- und Betreuungseinrichtung Sprungbrett  
Kontakt: Wolfgang Dieck 
Tel: 0664/80045292 
w.dieck@bfi-burgenland.at 

Bezirk Güssing 

Beratungs- und Betreuungseinrichtung Sprungbrett  
Kontakt: Irmgard Pelzmann 
Tel: 0502102310 
bbe.guessing@zib.training 

Bezirk Jennersdorf 

Beratungs- und Betreuungseinrichtung Sprungbrett 
Kontakt: Andrea Schweitzer 
Tel: 0664/80045426 
an.schweitzer@bfi-burgenland.at 

Stand: Jänner 2022
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SPRUNGBRETT Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung 

Sie können Ihre Mitarbeiter_innen auch mittels einer zeitlich befristeten Arbeitskräfteüberlassung über das 
AMS Burgenland beauftragte gemeinnützige Trägerorganisation (Arbeitskräfteüberlassungsfirmen) beschäfti-
gen. Begleitend kann das Angebot zur laufenden persönlichen und fachlichen Betreuung der überlassenen 
Arbeitnehmer_innen im betrieblichen Arbeitsprozess in Anspruch genommen werden. 

 

Weitere Auskünfte? 

Erhalten Sie bei Ihrer regionalen Geschäftsstelle oder Ihrer / Ihrem AMS-Berater_in oder Ihrer Serviceline des 
Arbeitsmarktservice Burgenland. 

 

Stand: Jänner 2022


